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Geltungsbereich dieses Unterweisungsblattes: 

Dieses Unterweisungsblatt reguliert die Rechte und Pflichten eines Chapters des AktionsBündnisses 
Durstiger Donnerstag.

Ein Chapter ist eine Suborganisation, die in ihrem Geltungsbereich für die Vertretung der Grundsätze 
des Durstigen Donnerstags verantwortlich ist.

Ein Chapter wird mit Ernennung des  Chaptervorstandes, durch den Vorstand des Motherchapters 
Kaiserslautern gegründet. In jedem Fall muss eine persönliche Bekanntschaft zugrunde liegen.

Die Vorstandsmitglieder des neuen Chapters haben das Amt des Chapter-Vorstandes inne. Die 
restlichen Mitglieder des neuen Chapters haben das Amt des Chapter-Trinkers inne.

Pflichten eines Chapters: 

• Ein Chapter hat sich getreu der Satzung des Durstigen Donnerstags zu verhalten

• Die Ideale und Grundsätze zu vertreten muss immer höchste Priorität haben und jeder 
Verhaltensweise zu Grunde liegen

• Der Vorstand des Chapters hat regelmäßig Meldung an den Vorstand des Motherchapters 
Kaiserslautern zu machen. In welcher Form diese Meldung erfolgt, ist Sache des 
Chaptervorstandes

• Ein Chapter darf keine Chapter-Subchapter im Namen des Durstigen Donnerstags gründen

• Auf den Mitgliedsausweisen der Chaptermitglieder muss im Feld Amt entsprechend Chapter-
Vorstand oder Chapter-Trinker eingetragen, oder das Chapter grundsätzlich vermerkt sein

Rechte eines Chapters: 

• Die Gestaltung des AktionsBündnisses innerhalb des Chapters sowie Interpretation der 
Grundsätze des Durstigen Donnerstags hinsichtlich durchgeführter Handlungen obliegt dem 
Vorstand des Chapters.

• Der Vorstand des Chapters entscheidet über die Aufnahme und Eignungsprüfung neuer 
Mitglieder des Chapters.

• Mitglieder des Chapters tragen das T-Shirt des Durstigen Donnerstags, wobei die Frontseite DD 
Logo, Schriftzug und Name des Chapters beinhaltet. Die Gestaltung der Rückseite ist dem 
Vorstand des Chapters vorbehalten

• Das Chapter ist berechtigt, eigene technologische Entwicklungen zu fördern. Verleihung von 
Technology Awards bedürfen jedoch der Zustimmung des Motherchapters

• Die Mitglieder des Chapters sind berechtigt, einen Mitgliedsausweis zu führen und einen 
BierAlyzer zu bauen.

• Chapter dürfen einen Webspace betreiben, der auf der DD Website verlinkt wird

Die Informationsphilosophie des AktionsBündnisses: schnell, prägnant, einleuchtend und durstig


